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Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Behand-
lung von Petitionen durch die Bremische Bürgerschaft

Vom 27. November 2007

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bür-
gerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz: 

Artikel 1

Das Gesetz über die Behandlung von Petitionen
durch die Bremische Bürgerschaft vom 18. Februar
1992 (Brem.GBl. S. 31), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 30. Juni 1998 (Brem.GBl. S. 179), wird wie folgt
geändert:

Nach § 1 Abs. 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„Petitionen müssen in jedem Fall den Antragsteller
erkennen lassen. Die Schriftform kann durch die elek-
tronische Form ersetzt werden. Bei elektronisch über-
mittelten Petitionen ist die Schriftlichkeit gewahrt,
wenn der Urheber sowie dessen Postanschrift ersicht-
lich sind und das im Internet zur Verfügung gestellte
Formular verwendet und vollständig ausgefüllt wird.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Bremen, den 27. November 2007

Der Senat

Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung
des vorbeugenden Hochwasserschutzes 

Vom 27. November 2007

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bür-
gerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz: 

Artikel 1

Änderung des Bremischen Wassergesetzes

Das Bremische Wassergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. Februar 2004 (Brem.GBl. 
S. 45 – 2180-a-1), zuletzt geändert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 21. November 2006 (Brem.GBl. S. 467),
wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird im  zweiten Teil wie
folgt geändert:

a) Kapitel IV wird wie folgt gefasst:

„Kapitel IV
Anlagen in oder an Gewässern

§ 90 Erfordernis der Genehmigung“. 

b) Folgendes Kapitel IVa wird eingefügt: 

„Kapitel IVa
Schutz vor Hochwasser und Sturmflut

Abschnitt 1 – Hochwasserschutz

§ 91 Grundsätze des Hochwasserschutzes

§ 91a Überschwemmungsgebiete

§ 91b Erhaltung von Überschwemmungs-
gebieten

§ 92 Überschwemmungsgefährdete Gebiete

§ 93 Hochwasserschutzpläne 

Abschnitt 2 – Hochwassermeldedienst

§ 94 Einrichtung und Zuständigkeit

§ 95 Inhalt der Hochwassermeldeordnung“. 

2. Der zweite Teil Kapitel IV wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Kapitel IV
Anlagen in oder an Gewässern“.

b) Die Angabe „Abschnitt 1 – Anlagen in oder an
Gewässern“ wird gestrichen. 
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3. Der bisherige zweite Teil Kapitel IV Abschnitt 2
wird zweiter Teil Kapitel IVa Abschnitt 1 und wird
wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 1 – Hochwasserschutz

§ 91

Grundsätze des Hochwasserschutzes 

(1) Oberirdische Gewässer sind so zu bewirt-
schaften, dass so weit wie möglich Hochwasser
zurückgehalten, der schadlose Wasserabfluss ge-
währleistet und der Entstehung von Hochwasser-
schäden vorgebeugt wird. Gebiete, die bei Hoch-
wasser überschwemmt werden können oder deren
Überschwemmung dazu dient, Hochwasserschä-
den zu mindern, sind nach Maßgabe der Vorschrif-
ten dieses Abschnitts zu schützen. 

(2) Jede Person, die durch Hochwasser betrof-
fen sein kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen
und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorge-
maßnahmen zum Schutz vor Hochwassergefahren
und zur Schadensminderung zu treffen, insbeson-
dere die Nutzung von Grundstücken den mög-
lichen Gefährdungen von Mensch, Umwelt oder
Sachwerten durch Hochwasser anzupassen. § 156
bleibt unberührt. 

(3) Die obere Wasserbehörde regelt im Einver-
nehmen mit der Landeskatastrophenschutzbehörde
durch Rechtsverordnung, wie die zuständigen
staatlichen Stellen und die Bevölkerung in den be-
troffenen Gebieten über Hochwassergefahren, ge-
eignete Vorsorgemaßnahmen und Verhaltensre-
geln informiert und vor zu erwartendem Hochwas-
ser rechtzeitig gewarnt werden. 

§ 91a

Überschwemmungsgebiete 

(1) Überschwemmungsgebiete sind Gebiete
zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen
oder Hochufern sowie sonstige Gebiete, die bei
Hochwasser überschwemmt oder durchflossen
oder die für Hochwasserentlastung oder Rückhal-
tung beansprucht werden. 

(2) Gewässer oder Gewässerabschnitte, bei de-
nen durch Hochwasser nicht nur geringfügige
Schäden entstanden oder zu erwarten sind, sind 

1. im Gebiet der Stadtgemeinde Bremen 

a) Weser, 

b) Lesum, 

c) Ochtum, 

d) Wümme und 

e) Schönebecker Aue. 

2. im Gebiet der Stadtgemeinde Bremerhaven
die Geeste. 

Die obere Wasserbehörde stellt die Gewässer
oder Gewässerabschnitte in Kartenform dar und
legt die Karten für die Dauer von vier Wochen
öffentlich aus. Sie weist auf die Auslegung durch
öffentliche Bekanntmachung hin. Nach Ablauf der
Auslegungsfrist bewahrt die obere Wasserbehörde
die Karten zur Einsicht auf. 

(3) Für die Gewässer oder Gewässerabschnitte
nach Absatz 2 werden von der oberen Wasser-
behörde spätestens bis zum 10. Mai 2012 als Über-
schwemmungsgebiete mindestens die Gebiete
durch Rechtsverordnung festgesetzt, in denen ein
Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jah-
ren zu erwarten ist (Bemessungshochwasser). Für
die Überschwemmungsgebiete, in denen ein hohes
Schadenspotential bei Überschwemmungen be-
steht, insbesondere bei Siedlungsgebieten endet
die Festsetzungsfrist am 10. Mai 2010. 

(4) Die obere Wasserbehörde erlässt in der
Rechtsverordnung nach Absatz 3 die dem Schutz
vor Hochwassergefahren dienenden Vorschriften,
soweit es erforderlich ist 

1. zum Erhalt oder zur Verbesserung der ökolo-
gischen Strukturen der Gewässer und ihrer
Überflutungsflächen,

2. zur Verhinderung erosionsfördernder Maß-
nahmen,

3. zum Erhalt oder zur Gewinnung, insbeson-
dere Rückgewinnung von Rückhalteflächen,

4. zur Regelung des Hochwasserabflusses oder

5. zur Vermeidung und Verminderung von
Schäden durch Hochwasser. 

Hierzu können bestimmte Handlungen verboten
oder für nur beschränkt zulässig erklärt und die
Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grund-
stücken zur Duldung bestimmter Maßnahmen so-
wie zur Vornahme bestimmter Handlungen ver-
pflichtet werden. Die in einem Hochwasserschutz-
plan aufgeführten Maßnahmen sind zu beachten. 

(5) Die obere Wasserbehörde regelt in der nach
Absatz 3 zu erlassenden Rechtsverordnung insbe-
sondere 

1. den Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen einschließlich der hochwassersicheren
Errichtung neuer und Nachrüstung vorhan-
dener Ölheizungsanlagen; das Verbot der
Errichtung neuer Ölheizungsanlagen, soweit
zur Schadensvermeidung erforderlich;

2. wie Störungen der Wasserversorgung und
der Abwasserbeseitigung so weit wie mög-
lich vermieden werden;

3. die behördliche Zulassung von Maßnahmen,
die den Wasserabfluss erheblich verändern
können, wie die Erhöhung oder Vertiefung
der Erdoberfläche. 

Hierzu kann sie unter anderem bestimmen, dass

1. Grundstücke so zu bewirtschaften sind, wie
es zum schadlosen Abfluss des Hochwassers
erforderlich ist;

2. Stoffe, die den Hochwasserabfluss hindern
können, nicht gelagert werden dürfen;

3. Gegenstände zu beseitigen sind, die den
Wasserabfluss hindern können;

4. Erhöhungen oder Vertiefungen der Erdober-
fläche zu verhüten oder zu beseitigen sind;



5. Grünland nicht in Ackerland umgewandelt
werden darf sowie bestehendes Ackerland
in Grünland umgewandelt werden muss;

6. die Anlage von Baum- und Strauchanpflan-
zungen verboten ist und

7. die Anwendung von Pflanzenbehandlungs-
mitteln sowie die Verwendung von Dünge-
mitteln einschließlich Wirtschaftsdünger ver-
boten ist. 

(6) Werden bei der Rückgewinnung natürlicher
Rückhalteflächen Anordnungen getroffen, die er-
höhte Anforderungen an die ordnungsgemäße
land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines
Grundstücks festsetzen, so gilt § 53a entspre-
chend. 

(7) Alle Personen, die sich in einem nach Absatz 3
festgesetzten Überschwemmungsgebiet aufhalten,
sind verpflichtet

1. dieses unverzüglich zu verlassen, sobald 
zur Räumung des Gebietes wegen Über-
schwemmungsgefahr aufgefordert wird;

2. sich im Rahmen eines behördlichen Warn-
und Räumdienstes zu Warn- und Hilfsdiens-
ten zur Verfügung zu stellen.

Die Ausführung des Satzes 1 obliegt im Gebiet
der Stadtgemeinde Bremen dem Stadtamt, im
Gebiet der Stadtgemeinde Bremerhaven der Orts-
polizeibehörde. 

(8) Die Rechtsverordnung nach Absatz 3 be-
stimmt das Überschwemmungsgebiet in Text und
Karte. Wird die Karte nicht oder nicht vollständig
im Verkündungsblatt abgedruckt, so bewahrt die
obere Wasserbehörde die Karte zur Einsicht auf.
Hierauf ist in der Rechtsverordnung hinzuweisen. 

(9) Vor dem Erlass der Rechtsverordnung nach
Absatz 3 unterrichtet die obere Wasserbehörde die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange,
deren Aufgabenbereich durch die Rechtsverord-
nung berührt werden kann, über die beabsichtig-
ten Schutzvorschriften und gibt ihnen Gelegenheit
zu einer Äußerung und Erörterung. Anschließend
ist ein Anhörungsverfahren durchzuführen. § 73 des
Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt
sinngemäß; an die Stelle der dort genannten Ein-
wendungen treten Anregungen und Bedenken.
Diejenigen, deren Anregungen und Bedenken
nicht berücksichtigt werden, sind über die Gründe
zu unterrichten. 

(10) Die obere Wasserbehörde ermittelt die noch
nicht nach Absatz 3 festgesetzten Überschwem-
mungsgebiete, stellt sie in Kartenform dar und
macht diese öffentlich bekannt (einstweilige Si-
cherstellung). Zur öffentlichen Bekanntmachung
sind die Karten für die Dauer von vier Wochen in
der oberen Wasserbehörde, der Wasserbehörde
und der Gemeinde, in der sich das Vorhaben aus-
wirkt, öffentlich auszulegen; Orte und Zeiten der
Auslegung sind von der oberen Wasserbehörde
ortsüblich bekannt zu machen. Anschließend sind
die Karten für die Dauer der vorläufigen Siche-
rung zur Einsicht bei der oberen Wasserbehörde
aufzubewahren. Für Änderungen gelten die Sätze 2

und 3 entsprechend. Die vorläufige Sicherung
endet mit der Festsetzung des Überschwemmungs-
gebietes nach Absatz 3; eine vorzeitige Aufhe-
bung der vorläufigen Sicherung ist ortsüblich be-
kannt zu machen. Für vorläufig gesicherte Über-
schwemmungsgebiete gelten die Absätze 2, 3, 6
und 7 entsprechend. Die obere Wasserbehörde
trifft in diesen Gebieten durch Verwaltungsakt die
Maßnahmen, die aus den in Absatz 4 Satz 1 und
Absatz 5 Satz 1 genannten Gründen erforderlich
sind. 

(11) § 53 gilt entsprechend. 

§ 91b

Erhaltung von Überschwemmungsgebieten 

(1) Überschwemmungsgebiete nach § 91a Abs. 1,
3 und 10 sind in ihrer Funktion als Rückhalte-
flächen zu erhalten. Soweit dem überwiegende
Gründe des Wohls der Allgemeinheit entgegen-
stehen, sind rechtzeitig die notwendigen Aus-
gleichsmaßnahmen zu treffen. Frühere Über-
schwemmungsgebiete, die als Rückhalteflächen
geeignet sind, sollen so weit wie möglich wieder-
hergestellt werden, wenn überwiegende Gründe
des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenste-
hen. 

(2) In Überschwemmungsgebieten nach § 91a
Abs. 3 und 10 dürfen durch Bauleitpläne keine
neuen Baugebiete ausgewiesen werden; ausge-
nommen sind Bauleitpläne für Häfen und Werften.
Die obere Wasserbehörde kann die Ausweisung
neuer Baugebiete ausnahmsweise zulassen, wenn 

1. keine anderen Möglichkeiten der Siedlungs-
entwicklung bestehen oder geschaffen wer-
den können,

2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar
an ein bestehendes Baugebiet angrenzt,

3. eine Gefährdung von Leben, erhebliche Ge-
sundheits- oder Sachschäden nicht zu erwar-
ten sind,

4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des
Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst
werden,

5. die Hochwasserrückhaltung nicht beein-
trächtigt und der Verlust von verloren ge-
hendem Rückhalteraum umfang-, funktions-
und zeitgleich ausgeglichen wird,

6. der bestehende Hochwasserschutz nicht be-
einträchtigt wird,

7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Ober-
lieger und Unterlieger zu erwarten sind,

8. die Belange der Hochwasservorsorge beach-
tet sind und 

9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass
bei dem Bemessungshochwasser, das der
Festsetzung des Überschwemmungsgebie-
tes zugrunde gelegt wurde, keine baulichen
Schäden zu erwarten sind. 

(3) Die Errichtung und die Erweiterung einer
baulichen Anlage nach den §§ 30, 34 und 35 des
Baugesetzbuchs in Überschwemmungsgebieten
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nach § 91a Abs. 3 und 10 bedürfen der Genehmi-
gung durch die obere Wasserbehörde. Die Geneh-
migung darf nur erteilt werden, wenn im Einzelfall
das Vorhaben 

1. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur
unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust
von verloren gehendem Rückhalteraum zeit-
gleich ausgeglichen wird,

2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hoch-
wasser nicht nachteilig verändert,

3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht
beeinträchtigt und

4. hochwasserangepasst ausgeführt wird, 

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch
Auflagen oder Bedingungen ausgeglichen werden
können. 

(4) §§ 27 und 28 gelten entsprechend. 

§ 92

Überschwemmungsgefährdete Gebiete 

(1) Überschwemmungsgefährdete Gebiete sind
Gebiete, die Überschwemmungsgebiete im Sinne
des § 91a Abs. 1 sind, aber keiner Festsetzung
nach § 91a Abs. 3 bedürfen oder die bei Versagen
von öffentlichen Hochwasserschutzeinrichtungen,
insbesondere Deichen überschwemmt werden
können. 

(2) Überschwemmungsgefährdete Gebiete, in
denen durch Überschwemmungen erhebliche Be-
einträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit
entstehen können, sind von der oberen Wasser-
behörde zu ermitteln und in Kartenform darzustel-
len. Die obere Wasserbehörde legt die Karten für
die Dauer von vier Wochen öffentlich aus und
weist auf die Auslegung durch öffentliche Be-
kanntmachung hin. Sie bewahrt die Karten nach
Ablauf der Auslegungsfrist zur Einsicht auf. 

(3) Soweit erforderlich, wird die obere Wasser-
behörde ermächtigt, für überschwemmungsge-
fährdete Gebiete nach Absatz 2 Maßnahmen zur
Vermeidung oder Verminderung von erheblichen
Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit
durch Überschwemmung im Einzelfall oder allge-
mein durch Rechtsverordnung zu regeln. Für die
Rechtsverordnung gilt § 91a Abs. 9 entsprechend. 

§ 93

Hochwasserschutzpläne 

(1) Die obere Wasserbehörde stellt bis zum 
10. Mai 2009 für das Gebiet der Stadtgemeinde
Bremen und der Stadtgemeinde Bremerhaven
Pläne für einen möglichst schadlosen Wasserab-
fluss, den technischen Hochwasserschutz und die
Gewinnung insbesondere Rückgewinnung von
Rückhalteflächen oder Erhalt oder Wiederherstel-
lung von Auen sowie weitere dem Hochwasser-
schutz dienende Maßnahmen (Hochwasserschutz-
pläne) auf, soweit dies erforderlich ist. Die Aufstel-
lung von Hochwasserschutzplänen ist nicht erfor-
derlich, wenn bestehende Pläne zur Verbesserung
des Hochwasserschutzes den Anforderungen des
Satzes 1 und des Absatzes 2 entsprechen. 

(2) Hochwasserschutzpläne dienen dem Ziel,
die Gefahren, die mindestens von einem statistisch
einmal in 100 Jahren zu erwartenden Hochwasser
ausgehen, so weit wie möglich und verhältnis-
mäßig zu minimieren. In die Hochwasserschutz-
pläne sind insbesondere Maßnahmen zum Erhalt
oder zur Rückgewinnung von Rückhalteflächen,
zu deren Flutung und Entleerung nach den Anfor-
derungen des optimierten Hochwasserabflusses in
Flussgebietseinheiten, zur Rückverlegung von
Deichen, zum Erhalt oder zur Wiederherstellung
von Auen und deren Nutzung als natürlicher Re-
tentionsraum sowie zur Rückhaltung von Nieder-
schlagswasser aufzunehmen. 

(3) Im Rahmen der Aufstellung der Hochwas-
serschutzpläne ist eine strategische Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach Maßgabe des Bremi-
schen Landesgesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen. Werden Hoch-
wasserschutzpläne nur geringfügig geändert oder
legen sie die Nutzung von kleinen Gebieten auf
lokaler Ebene fest, so ist eine strategische Umwelt-
prüfung nur dann durchzuführen, wenn eine Vor-
prüfung des Einzelfalls im Sinne von § 14b Abs. 4
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung ergibt, dass das Programm oder der Plan vor-
aussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hat. 

(4) Hochwasserschutzpläne für Gewässer, deren
Einzugsgebiet nicht nur im Land Bremen liegt,
sind mit den für Hochwasserschutz zuständigen
Stellen anderer Länder abzustimmen. Die obere
Wasserbehörde kann Hochwasserschutzpläne nach
Absatz 1 auch Ländergrenzen überschreitend ge-
meinsam mit anderen zuständigen Behörden an-
derer Länder im Gebiet der Flussgebietseinheit
„Weser“ erstellen. § 2a Abs. 2 gilt entsprechend. 

(5) Die Hochwasserschutzpläne sind mindes-
tens alle zehn Jahre oder bei besonderer Veranlas-
sung, insbesondere einem extremen Hochwasser-
ereignis, auf die Notwendigkeit einer Aktualisie-
rung hin zu überprüfen. Die obere Wasserbehörde
legt die Hochwasserschutzpläne und deren Aktua-
lisierungen für die Dauer eines Monats zur Ein-
sicht für jedermann öffentlich aus, weist auf die
Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung hin
und bewahrt sie nach Ablauf der Auslegungsfrist
zur Einsicht für jedermann auf.“ 

4. Der bisherige zweite Teil Kapitel IV Abschnitt 3
wird zweiter Teil Kapitel IVa Abschnitt 2 und erhält
folgende Überschrift:

„Abschnitt 2 – Hochwassermeldedienst“. 

5. § 169 Abs. 1 Nr. 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. Überschwemmungsgebiete (§ 91a) und über-
schwemmungsgefährdete Gebiete (§ 92),“. 

6. § 170a wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

Nach dem Wort „verlangen“ werden folgende
Worte eingefügt: „, soweit dies für die genann-
ten Zwecke erforderlich ist“. 

b) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

Nach dem Wort „werden“ werden folgende
Worte eingefügt: „, soweit dies für die genannten
Zwecke erforderlich ist“. 



c) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. die Ausweisung von Wasserschutzgebie-
ten, die Ermittlung, Bestimmung und Fest-
setzung von Überschwemmungsgebieten
und überschwemmungsgefährdeten Ge-
bieten,“. 

d) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. die Aufstellung des Maßnahmenprogramms,
der Bewirtschaftungspläne und der Hoch-
wasserschutzpläne,“. 

e) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Personen, deren personenbezogene Daten ver-
arbeitet werden können, sind unter anderen 

1. Personen, die Gewässer benutzen, 

2. Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von
Grundstücken, Gewässern und Anlagen an
und in Gewässern,

3. durch erteilte Erlaubnisse oder Bewilligun-
gen benachteiligte Personen,

4. durch Planfeststellung, Plangenehmigung,
Bestimmungen von Wasserschutzgebiets-
und Überschwemmungsgebietsverordnun-
gen betroffene Personen,

5. Personen und Personengruppen, die sich an
Verfahren zur Beteiligung der Öffentlich-
keit beteiligen, beispielsweise nach § 164c,

6. Betriebsbeauftragte,

7. Gewässerschutzbeauftragte,

8. Wasserschutzgebietsbeauftragte,

9. Sachverständige.“ 

7. § 171 Abs. 1 Nrn. 12 bis 14 werden wie folgt gefasst: 

„12.einer Rechtsverordnung nach § 91a Abs. 3 zu-
widerhandelt, soweit die Rechtsverordnung
für einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist, 

13. einer Rechtsverordnung nach § 91a Abs. 10
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung
für einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist, 

14. einer Rechtsverordnung nach § 92 Abs. 3 zu-
widerhandelt, soweit die Rechtsverordnung
für einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist,“. 

Artikel 2

Änderung des Bremischen Landesgesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Anlage 3 des Bremischen Landesgesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 28. Mai 2002
(Brem.GBl. S. 103 – 790-a-3), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. November 2006
(Brem.GBl. S. 467), wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2.2 wird der Punkt am Satzende ge-
strichen. 

b) Nach Nummer 2.2 wird folgende Nummer 2.3
eingefügt: 

„2.3  Hochwasserschutzpläne nach § 93 des Bre-
mischen Wassergesetzes.“ 

Artikel 3

Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten die 

1. Verordnung, betreffend die Benutzung der Fluss-
ufer und die Bebauung der Außendeichslände-
reien der Weser und ihrer Nebenflüsse im bremi-
schen Staatsgebiet vom 30. Juni 1933 (SaBremR
2180-d-2), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 22. März 2005 (Brem.GBl. S. 91),
sowie die

2. Zweite Verordnung über die Feststellung beson-
ders gefährdeter Überschwemmungsgebiete vom
25. September 1962 (SaBremR 2180-a-2), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22. März 2005 (Brem.GBl. S. 91),

außer Kraft. 

Bremen, den 27. November 2007

Der Senat

Verordnung über die Zuständigkeit für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz

Vom 20. November 2007

Auf Grund des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zu-
letzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3416), verordnet der
Senat:

§ 1

Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach § 62 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist

1. der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa,
soweit es sich bei der zugrundeliegenden Anlage
um eine der im Anhang zur Verordnung über
genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV
unter den Nummern 8.5 bis 8.15 aufgeführten
Anlage handelt,

2. im Übrigen die Gewerbeaufsicht des Landes
Bremen, soweit in § 3 nichts Abweichendes ge-
regelt ist.

§ 2

Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach § 62 Abs. 1 Nr. 2 und 7 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes in Verbindung mit

1. § 22 der Verordnung über kleine und mittlere
Feuerungsanlagen – 1. BImSchV,

2. § 18 der Verordnung zur Emissionsbegrenzung
von leichtflüchtigen halogenierten organischen
Verbindungen – 2. BImSchV,

3. § 8 der Verordnung über den Schwefelgehalt
bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe – 
3. BImSchV,
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4. § 7 der Verordnung zur Auswurfbegrenzung von
Holzstaub – 7. BImSchV,

5. § 11 der Verordnung über die Beschaffenheit
und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft-
stoffen – 10. BImSchV,

6. § 21 der Störfall-Verordnung – 12. BImSchV,

7. § 24 der Verordnung über Großfeuerungs- und
Gasturbinenanlagen – 13. BImSchV,

8. § 21 der Verordnung über die Verbrennung und
die Mitverbrennung von Abfällen – 17. BImSchV,

9. § 4 der Verordnung über Chlor- und Bromver-
bindungen als Kraftstoffzusatz – 19. BImSchV,

10. § 12 der Verordnung zur Begrenzung der Emis-
sionen flüchtiger organischer Verbindungen
beim Umfüllen und Lagern von Ottokraftstoffen –
20. BImSchV,

11. § 8 der Verordnung zur Begrenzung der Kohlen-
wasserstoffemissionen bei der Betankung von
Kraftfahrzeugen – 21. BImSchV,

12. § 7 der Verordnung zur Begrenzung von
Emissionen aus der Titandioxid-Industrie – 
25. BImSchV,

13. § 9 der Verordnung über elektromagnetische
Felder – 26. BImSchV,

14. § 14 der Verordnung über Anlagen zur Feuerbe-
stattung – 27. BImSchV,

15. § 11 der Verordnung über Emissionsgrenzwerte
für Verbrennungsmotoren – 28. BImSchV,

16. § 18 der Verordnung über Anlagen zur biologi-
schen Behandlung von Abfällen – 30. BImSchV,

17. § 12 der Verordnung zur Begrenzung der Emis-
sionen flüchtiger organischer Verbindungen bei
der Verwendung organischer Lösemittel in be-
stimmten Anlagen – 31. BImSchV,

18. § 9 Abs. 2 Nr. 2 der Geräte- und Maschinenlärm-
schutzverordnung – 32. BImSchV

ist die Gewerbeaufsicht des Landes Bremen, soweit in
§ 3 nichts Abweichendes geregelt ist.

§ 3

(1) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach § 62 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind:

1. die Ortspolizeibehörden hinsichtlich der auf
Volksfesten, Messen und Märkten betriebenen
Anlagen,

2. das Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld, soweit
der Bergaufsicht unterliegende Anlagen betrof-
fen sind.

(2) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach § 62 Abs. 1 Nr. 7 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Nr. 1 der Geräte-
und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV
sind die Ortspolizeibehörden.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über
die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz vom 7. Dezember 1993 (Brem.GBl.
S. 407 – 45-c-116), die zuletzt durch Verordnung vom
19. Februar 2002 (Brem.GBl. S. 12) geändert worden
ist, außer Kraft.

Beschlossen, Bremen, den 20. November 2007

Der Senat

Verordnung zur Änderung der Verordnung über die
Abiturprüfung im Lande Bremen 

Vom 13. November 2007

Auf Grund des § 40 Abs. 8 in Verbindung mit § 67
des Bremischen Schulgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260,
388, 398 – 223-a-5) wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Abiturprüfung im Lande
Bremen  vom 1. Dezember 2005 (Brem.GBl. S. 585 –
223-a-10) wird wie folgt geändert:

1. § 8 Abs. 6 Nr. 1a erhält folgende Fassung:

„a) In der Gymnasialen Oberstufe, dem beruflichen
Gymnasium und den doppelqualifizierenden
Bildungsgängen müssen die folgenden Kurse
enthalten sein: 

aa) vier Halbjahreskurse in Deutsch, 

bb) vier Halbjahreskurse in einer in der Ein-
führungsphase betriebenen fortgesetzten
Fremdsprache,

cc) vier Halbjahreskurse in einer in der Ein-
führungsphase betriebenen Naturwissen-
schaft,

dd) vier Halbjahreskurse in einem Fach des Auf-
gabenfeldes II, 

ee) vier Halbjahreskurse in Mathematik,

ff) zwei Halbjahreskurse in einem der Fächer
Kunst, Musik und Darstellendes Spiel.

Ist das gewählte Fach im Aufgabenfeld II weder
Geschichte noch ein Fach mit historischen An-
teilen, müssen zwei Halbjahreskurse Geschichte
enthalten sein.

Anstelle des Faches nach cc können von zwei
Naturwissenschaften jeweils zwei Halbjahres-
kurse eingebracht werden, wenn die beiden
Fächer in der Einführungsphase betrieben wor-
den sind.“

2. § 13 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die oder der Vorsitzende des Fachprüfungsaus-
schusses genehmigt die Aufgabe.“

b) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 ange-
fügt:

„Es findet eine Vorbesprechung des Fachprü-
fungsausschusses statt.“



3. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Im Fach Sport findet eine besondere Fach-
prüfung statt.

1. Im Leistungsfach tritt an die Stelle der
schriftlichen Prüfung eine Fachprüfung,
die sich aus einem schriftlichen und einem
praktischen Teil zusammensetzt. 

2. Im Grundfach tritt an die Stelle der münd-
lichen Prüfung eine Fachprüfung, die sich
aus einem mündlichen und einem prakti-
schen Teil zusammensetzt.“

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Für die Durchführung und Bewertung der
praktischen Prüfungen gilt  § 14 Abs. 5 entspre-
chend.“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Punktzahl für die besondere Fachprü-
fung Sport in einfacher Wertung ist gleich dem
Mittelwert aus den Ergebnissen der beiden Prü-

fungsteile. Ist der Mittelwert nicht ganzzahlig,
ist das Ergebnis der nächstgrößere ganzzahlige
Wert. Bei einem Ergebnis in einem der beiden
Prüfungsteile von null Punkten kann die Punkt-
zahl für die besondere Fachprüfung höchstens
drei Punkte, bei einem Ergebnis in einem der
beiden Prüfungsteile von ein bis drei Punkten
kann die Punktzahl für die besondere Fachprü-
fung höchstens sechs Punkte betragen.“

Artikel 2

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Au-
gust 2007 in Kraft.

(2) Die Änderungen unter Artikel 1 Nummer 3 gel-
ten erstmals zum Abitur 2009. Für die Abiturprüfung
2008 gilt weiterhin § 15 in der Fassung der Verord-
nung über die Abiturprüfung im Lande Bremen vom 
1. Dezember 2005. 

Bremen, den 13. November 2007

Die Senatorin für 
Bildung und Wissenschaft
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